
 

STADT OBERLUNGWITZ 
LANDKREIS ZWICKAU 
 
 

 

Stand: 01. Oktober 2023 Seite 1 von 2 
Az.: 01.01.04.06/SB Sozialwesen 

 

Betreuungsvertrag 
für den Hort der Humboldtschule-Grundschule in Oberlungwitz 

 
 

Zwischen der 
 
 

Stadtverwaltung Oberlungwitz 
Hofer Straße 203 

09353 Oberlungwitz 
 03723 405-0 / Fax: 03723 405-34 

stadtverwaltung@oberlungwitz.de 
- vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Thomas Hetzel - 

(im Folgenden Vertragspartner 1 genannt) 
 
 

und den Personensorgeberechtigten (den Vertragspartnern): 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WICHTIG: Bitte einen Nachweis bei alleinigem Sorgerecht (aktuelle sog. Negativbescheinigung des Jugendamtes oder gerichtliche Entscheidung) beifügen! 

 

(im Folgenden Vertragspartner 2 genannt) 

 
wird hierdurch für das Kind 
   

Name  Vorname 

 
 

geb. am                     in                                    
Geschlecht  Geburtsdatum und Geburtsort 

 

Straße und Hausnummer, Postleitzahl und Wohnort   

 

im Hort der  
Humboldtschule-Grundschule Oberlungwitz 

Hofer Straße 137, 09353 Oberlungwitz 
 
die Betreuung verbindlich vereinbart. 

Angaben zum 1. Personensorgeberechtigten:   Angaben zum 2. Personensorgeberechtigten: 
    

Name, Vorname   Name, Vorname 

    

Straße und Hausnummer   Straße und Hausnummer 

    

Postleitzahl und Wohnort   Postleitzahl und Wohnort 

    
 

Telefon (tagsüber)   Telefon (tagsüber) 

    

E-Mail-Adresse   E-Mail-Adresse 

    

personensorgeberechtigt ☐ ja ☐ nein   personensorgeberechtigt ☐ ja ☐ nein 

 
  

 

Familienstand (z.B. verheiratet, alleinerziehend, Lebensgemeinschaft)   Familienstand (z.B. verheiratet, alleinerziehend, Lebensgemeinschaft) 

 

Eingangsstempel 

 

Aktenzeichen  
(wird von der Verwaltung ausgefüllt) 
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1. Das Formular „Persönliche Informationen zum Betreuungsvertrag“ (Anlage 1) ist Bestandteil dieses Vertra-

ges. Es ist, in der Regel sechs Monate vor Aufnahme, vollständig ausgefüllt mit dem Betreuungsvertrag im 
Hort oder in der Stadtverwaltung abzugeben. 
  

2. Änderungen der angegebenen Daten aus dem Betreuungsvertrag und/ oder der Anlage 1 sind dem 
Träger der Einrichtung (Stadtverwaltung Oberlungwitz) oder der Hortleitung unaufgefordert und 
schriftlich kurzfristig mitzuteilen. 

 

3. Vertragspartner 2 erkennt mit seiner Unterschrift die Hortordnung, die jeweils geltende Gebührenordnung (El-
ternbeiträge und weitere Entgelte) sowie die Hausordnung für den Hort in der jeweils gültigen Fassung an. 
Diese Unterlagen werden auf der Homepage der Stadt Oberlungwitz (www.oberlungwitz) in der jeweils aktuell 
gültigen Version veröffentlicht und sind im Hort oder der Stadtverwaltung einsehbar. 

 
 

Oberlungwitz, d. 
  

  Ort, Datum 

   

Thomas Hetzel  Unterschrift aller Personensorgeberechtigten 

Bürgermeister (Vertragspartner 1)  (Vertragspartner 2) 

 
 
Anlagen 
 

- Anlage 1 – Persönliche Informationen zum Betreuungsvertrag 
- Anlage 2 – Schuldenfreiheitserklärung 
- Anlage 3 – Lastschrifteinzug 

 
 
 

 

http://www.oberlungwitz/

